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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS Nr. 3/95 DES AKP—EG-MINISTERRATES

vom 3 . November 1995

betreffend Übergangsmaßnahmen, die ab 1 . März 1995 nach Ablauf des Finanzprötokolls für
den 7. EEF gelten

( 95/556/EG )

Erschöpfung für die in Artikel 214 genannten Zwecke
verwendet und der besonderen Finanzierungsfazilität
(SYSMIN ) zugewiesen .

( 3 ) Die in Artikel 245 Absatz 2 des Abkommens
genannten Restbeträge werden bis zu ihrer Erschöpfung
für die Zwecke der Strukturanpassungshilfe verwendet.

(4 ) Die in Artikel 2 Buchstabe c ) des Finanzprotokolls
zum Abkommen genannten Restbeträge werden bis zu
ihrer Erschöpfung für die Finanzierung der in den Arti
keln 254 und 255 des Abkommens genannten Hilfen
verwendet .

Artikel 2

Der Rat prüft die Durchführung dieses Beschlusses bei
Inkrafttreten des Zweiten Finanzprotokolls zum Abkom
men.

Artikel 3

Dieser Beschluß tritt am Tag seiner Annahme in Kraft .

Er wird mit Wirkung vom 1 . März 1995 wirksam.

DER AKP—EG-MINISTERRAT —

gestützt auf das am 15 . Dezember 1989 in Lome unter
zeichnete Vierte AKP—EWG-Abkommen, nachstehend
„Abkommen" genannt, insbesondere auf Artikel 195
Buchstabe b ), Artikel 219 Absatz 2 Buchstabe d ) und
Artikel 245 Absatz 2 ,

gestützt auf das Finanzprotokoll zum Vierten
AKP—EWG-Abkommen, insbesondere auf Artikel 1 ,
Artikel 2 Buchstabe c ) und Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Das Finanzprotokoll zu dem Abkommen galt für einen
am 1 . März 1990 beginnenden Zeitraum von fünf Jahren;
für den zweiten Fünfjahreszeitraum des Abkommens muß
ein neues Finanzprotokoll geschlossen werden .

Bis zum Inkrafttreten des neuen Finanzprotokolls müssen
geeignete Vorkehrungen als Übergangsmaßnahmen ge
troffen werden, die ab 1 . März 1995 gelten —

BESCHLIESST:

Artikel 1

( 1 ) Die in Artikel 195 Buchstabe b ) des Abkommens
genannten Restbeträge werden bis zu ihrer Erschöpfung
für die in Artikel 186 genannten Zwecke verwendet und
dem Stabex-System zugewiesen .

( 2 ) Die in Artikel 219 Absatz 2 Buchstabe d ) des
Abkommens genannten Restbeträge werden bis zu ihrer

Geschehen in Mauritius am 3 . November 1995 .

Im Namen des AKP—EG -Ministerrates

Der Präsident

J. SOLANA



Nr. L 317/2 IDE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 30. 12 . 95

BESCHLUSS Nr. 4/95 DES AKP—EG-MINISTERRATES

vom 3 . November 1995

zur übergangsweisen Anwendung des Protokolls zum Vierten AKP—EG-Abkommen von Lome
infolge des Beitritts der Republik Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs

Schweden zur Europäischen Union

( 95/557/EG )

Republik Finnland und des Königreichs Schweden zur
Europäischen Union wird übergangsweise vorzeitig ange
wandt.

Der Wortlaut des Protokolls ist diesem Beschluß beige
fügt .

Artikel 2

Dieser Beschluß gilt bis zum Inkrafttreten des in Artikel 1
genannten Protokolls .

DER AKP—EG-MINISTERRAT —

gestützt auf das am 15 . Dezember 1989 in Lome unter
zeichnete Vierte AKP—EWG-Abkommen, nachstehend
„ Abkommen " genannt, insbesondere auf Artikel 358
Absatz 3 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Das Abkommen gilt nicht für die Beziehungen zwischen
den Staaten in Afrika , im karibischen Raum und im
Pazifischen Ozean ( AKP-Staaten ) einerseits und Öster
reich, Finnland und Schweden andererseits, solange nicht
ein Beitrittsprotokoll nach Artikel 358 Absatz 3 des
Abkommens , nachstehend „Protokoll " genannt, in Kraft
getreten ist .

In den Verhandlungen über das Protokoll ist Einigung
erzielt worden; das Beitrittsprotokoll wird von den
Bevollmächtigten der Vertragsparteien des Abkommens
am 4 . November 1995 in Mauritius unterzeichnet wer
den .

Das Protokoll tritt erst nach Abschluß der Ratifikations
verfahren in Kraft .

Um Unterbrechungen in den Beziehungen zwischen den
AKP-Staaten einerseits und Österreich, Finnland und
Schweden andererseits zu vermeiden , sollten die Bestim
mungen des Protokolls übergangsweise vorzeitig ange
wandt werden —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Das Protokoll zum Vierten AKP—EG-Abkommen von
Lome infolge des Beitritts der Republik Österreich , der

Artikel 3

Die AKP-Staaten , die Mitgliedstaaten und die Gemein
schaft haben jeweils für ihren Bereich die zur Durchfüh
rung dieses Beschlusses erforderlichen Maßnahmen zu
treffen.

Artikel 4

Dieser Beschluß tritt am 1 . Januar 1996 in Kraft.

Geschehen in Mauritius am 3 . November 1995 .

Im Namen des AKP—EG -Ministerrates

Der Präsident

J. SOLANA
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PROTOKOLL

zum Vierten AKP—EG-Abkommen von Lome infolge des Beitritts der Republik Österreich, der
Republik Finnland und des Königreichs Schweden zur Europäischen Union

unterzeichnet in Mauritius

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER,

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN VON DÄNEMARK,

DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ,

DER PRÄSIDENT DER GRIECHISCHEN REPUBLIK ,

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG VON SPANIEN ,

DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK,

DER PRÄSIDENT IRLANDS,

DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK ,

SEINE KÖNIGLICHE HOHEIT DER GROSSHERZOG VON LUXEMBURG ,

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE,

DER BUNDESPRÄSIDENT DER REPUBLIK ÖSTERREICH,

DER PRÄSIDENT DER PORTUGIESISCHEN REPUBLIK,

DER PRÄSIDENT DER REPUBLIK FINNLAND ,

DIE REGIERUNG DES KÖNIGREICHS SCHWEDEN,

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSSBRITANNIEN UND
NORDIRLAND,

Vertragsparteien des Vertrags über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, und

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION UND DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEIN
SCHAFTEN

einerseits und

DIE STAATSOBERHÄUPTER DER AKP-STAATEN ,

nachstehend „AKP-Staaten " genannt ,

andererseits

GESTÜTZT AUF das am 15 . Dezember 1989 in Lome unterzeichnete Vierte AKP—EG-Abkommen —
nachstehend als „Abkommen " bezeichnet —, insbesondere auf Artikel 358 ,

IN DER ERWÄGUNG, daß die Republik Österreich, die Republik Finnland und das Königreich Schweden
am 1 . Januar 1995 der Europäischen Union beigetreten sind,
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IN DER ERWÄGUNG, daß aufgrund dessen die erforderlichen Anpassungen des Abkommens vorgenom
men und die Übergangsmaßnahmen für den Handel zwischen den neuen Mitgliedstaaten und den
AKP-Staaten festgelegt werden müssen ,

IN DER ERWÄGUNG, daß vereinbart wurde, die Geltungsdauer dieser Maßnahme auf die Geltungsdauer
des Abkommens zu beschränken,

HABEN BESCHLOSSEN , dieses Protokoll zu schließen und haben zu diesem Zweck zu ihren Bevollmäch
tigten ernannt :

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER:

IHRE MAJESTÄT DIE KONIGIN VON DANEMARK :

DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND :

DER PRÄSIDENT DER GRIECHISCHEN REPUBLIK :

SEINE MAJESTÄT DER KONIG VON SPANIEN :

DER PRÄSIDENT DER FRANZOSISCHEN REPUBLIK :

DER PRÄSIDENT IRLANDS :

DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK :

SEINE KÖNIGLICHE HOHEIT DER GROSSHERZOG VON LUXEMBURG :

IHRE MAJESTÄT DIE KONIGIN DER NIEDERLANDE :

DER BUNDESPRÄSIDENT DER REPUBLIK OSTERREICH :

DER PRÄSIDENT DER PORTUGIESISCHEN REPUBLIK :

DER PRÄSIDENT DER REPUBLIK FINNLAND :
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DIE REGIERUNG DES KÖNIGREICHS SCHWEDEN:

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSSBRITANNIEN UND
NORDIRLAND :

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION UND DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN GEMEIN
SCHAFTEN :

DIE STAATSOBERHAUPTER DER AK P-STAATEN :

DIESE sind nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten

WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN :

Artikel 1

Die Republik Österreich, die Republik Finnland und das Königreich Schweden werden Vertrags
parteien des am 15 . Dezember 1989 in Lome unterzeichneten Abkommens und der Erklärungen
im Anhang zur Schlußakte .

Artikel 2

Der in finnischer und schwedischer Sprache verfaßte Text des Abkommens einschließlich der
dazugehörigen Protokolle und Anhänge, die Bestandteil des Abkommens sind , sowie die der
Schlußakte beigefügten Erklärungen und das Abkommen zur Änderung des Abkommens sind
gleichermaßen verbindlich wie die ursprünglichen Texte .

Artikel 3

Die Republik Österreich kann bis zum 1 . Januar 1996 ihre Zölle und Lizenzvereinbarungen
beibehalten, die sie zum Zeitpunkt ihres Beitritts auf alkoholische Getränke und unvergällten
Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von weniger als 80 % vol der HS-Position 2208 erhob.
Diese Lizenzvereinbarungen dürfen nicht diskriminierend angewendet werden .

Artikel 4

Staatsangehörige und Gesellschaften — im Sinne von Artikel 274 Absatz 2 des Abkommens —
aus Österreich, Finnland und Schweden sowie Lieferungen mit Ursprung in diesen Staaten
kommen für die Teilnahme an solchen Ausschreibungen und Aufträgen nicht in Betracht, die
ausschließlich vom Europäischen Entwicklungsfonds ( EEF ) bekanntgemacht bzw . vergeben
werden , zu welchem die Staaten, deren Staatsangehörige und Gesellschaften sie sind , keinen
Beitrag geleistet haben .



Nr. L 317/6 IDE ! Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 30 . 12 . 95

Artikel 5

Dieses Protokoll ist Bestandteil des Abkommens .

Artikel 6

Dieses Protokoll wird von den Vertragsparteien nach deren eigenen Verfahren genehmigt . Es
tritt am ersten Tag des zweiten Monats in Kraft, der auf den Tag folgt, an dem alle
Ratifikations- oder Abschlußurkunden der Vertragsparteien beim Generalsekretariat des Rates
der Europäischen Union hinterlegt worden sind .

Artikel 7

Dieses Protokoll ist in zwei Urschriften abgefaßt, jede in dänischer, deutscher, englischer,
finnischer, französischer , griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedi
scher und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist .
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En fe de lo cual , los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo .

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol .

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses
Protokoll gesetzt .

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από το
παρόν πρωτόκολλο .

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol .

En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent
protocole.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente
protocollo .

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol
hebben gesteld .

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do
presente protocolo .

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän pöytäkir
jan .

Till bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta proto
koll .

Hecho en Mauricio , el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cinco .

Udfærdiget i Mauritius den fjerde november nitten hundrede og femoghalvfems.

Geschehen zu Mauritius am vierten November neunzehnhundertfünfundneunzig.

Έγινε στον Μαυρίκιο , στις τεσσερις Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.

Done at Mauritius on the fourth day of November in the year one thousand nine hundred and
ninety-five .

Fait à Maurice, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze .

Fatto a Maurizio , addì quattro novembre millenovecentonovantacinque .

Gedaan te Mauritius , de vierde november negentienhonderd vijfennegentig .

Feito na Maurícia , em quatro de Novembro de mil novecentos e noventa e cinco .

Tehty Mauritiuksessa neljäntenä päivänä marraskuuta vuonna
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi .

Som skedde i Mauritius den fjärde november nittonhundranittiofem.
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Pour Sa Majeste le Roi des Beiges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française , la Communauté flamande , la
Communauté germanophone, la Région wallonne , la Région flamande et la Région de
Bruxelles-Capitale .

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap , de Franse Gemeenschap, de
Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstede
lijke Gewest .

Diese Unterschrift verbindet zugleich die deutschsprachige Gemeinschaft, die flämische Gemein
schaft, die französische Gemeinschaft, die wallonische Region , die flämische Region und die
Region Brüssel-Hauptstadt .

For Hendes Majestast Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de Espana
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Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich
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Pelo Presidente da Repüblica Portuguesa

Suomen tasavallan presidentin puolesta

För Republiken Finlands president

För Konungariket Sverige

For Her Majestv the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por las Comunidades Europeas

For De Europseiske Fasllesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

För Europeiska gemenskaperna
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Pour le Président de la république d'Angola

For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda

For the Head of State of the Commonwealth of the Bahamas

For the Head of the State of Barbados

For Her Maiesty the Queen of Belize

Pour le Président de la république du Bénin
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For the President of the Republic of Botswana

Pour le President du Burkina Faso

Pour le Président de la république du Burundi

Pour le Président de la république du Cameroun

Pour le Président de la république du Cap-Vert
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Pour le Président de la République centrafricaine

Pour le Président de la république fédérale islamique des Comores

Pour le Président de la république du Congo

Pour le Président de la république de Côte-d'Ivoire

Pour le Président de la république de Dijbouti

For the Government of the Commonwealth of Dominica
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For the President of the Dominican Republic

For the President of the State of Eritrea

For the President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia

For the President of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

Pour le Président de la République gabonaise

For the Chairman of the AFPRC and Head of State of the Republic of The Gambia
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For the President of the Republic of Ghana

For Her Majesty the Queen of Grenada

Pour le Président de la république de Guinée

Pour le Président de la république de Guinée-Bissau

Pour le Président de la république de Guinée équatoriale

For the President of the Cooperative Republic of Guyana
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Pour le Président de la république d'Haïti

For the Head of State of Jamaica

For the President of the Republic of Kenya

For the President of the Republic of Kiribati

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho

For the President of the Republic of Liberia
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Pour le Président de la république de Madagascar

For the President of the Republic of Malawi

Pour le Président de la république du Mali

Pour le Président de la république islamique de Mauritanie

For the President of the Republic of Mauritius

Pour le Président de la république du Mozambique
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For the President of the Republic of Namibia

Pour le Président de la république du Niger

For the Head of State of the Federal Republic of Nigeria

For Her Majesty the Queen of the Independent State of Papua New Guinea

Pour le Président de la république Rwandaise
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For Her Majesty the Queen of Saint Kitts and Nevis

For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines

For the Head of State of the Independent State of Western Samoa
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Pour le Président de la république démocratique de Sâo Tomé et Prince

Pour le Président de la république du Sénégal

Pour le Président de la république des Seychelles

For the Head of State of the Republic of Sierra Leone

For Her Maiestv the Queen of Solomon Islands
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For the President of the Republic of the Sudan

For the President of the Republic of Suriname

For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland

For the President of the United Republic of Tanzania

Pour le Président de la république du Tchad
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Pour le Président de la république Togolaise

For His Majesty King Taufa'ahau Tupou IV of Tonga

For the President of the Republic of Trinidad and Tobago

For Her Majesty the Queen of Tuvalu

For the President of the Republic of Uganda

• «
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For the Government of the Republic of Vanuatu

Pour le Président de la république du Zaïre

For the President of the Republic of Zimbabwe
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BESCHLUSS DES RATES UND DER KOMMISSION

vom 4. Dezember 1995

über den Abschluß des Zusatzprotokolls zum Europa-Abkommen zur Gründung einer Asso
ziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der

Republik Bulgarien andererseits

( 95/55 8/EG, Euratom )

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION BESCHLIESSEN :

und

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

Artikel 1

Das am 20 . Juli 1995 unterzeichnete Zusatzprotokoll
zum Europa-Abkommen zur Gründung einer Assoziation
zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren
Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Bulgarien
andererseits wird im Namen der Europäischen Gemein
schaft und der Europäischen Atomgemeinschaft geneh
migt.

Der Wortlaut des Zusatzprotokolls ist diesem Beschluß
beigefügt .

Artikel 2

Der von der Gemeinschaft im Assoziationsrat jeweils
einzunehmende Standpunkt wird vom Rat auf Vorschlag
der Kommission im Einklang mit den einschlägigen
Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäi
schen Gemeinschaft und des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Atomgemeinschaft festgelegt .

Artikel 3

Der Präsident des Rates nimmt die in Artikel 4 des
Zusatzprotokolls vorgesehene Notifikation im Namen der
Europäischen Gemeinschaft vor ( 2 ). Der Präsident der
Kommission nimmt dieselbe Notifikation im Namen der
Europäischen Atomgemeinschaft vor .

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft , insbesondere auf Artikel 238 in Verbin
dung mit Artikel 228 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3
Unterabsatz 2 ,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Atomgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 101 Ab
satz 2 ,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Zustimmung des Europäischen Parlaments ('),

nach Zustimmung des Rates gemäß Artikel 101 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemein
schaft,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung in Kopen
hagen vom 21 . und 22 . Juni 1993 den Wunsch geäußert,
daß die neuen Gemeinschaftsprogramme für die assoziier
ten mittel - und osteuropäischen Länder geöffnet werden
und daß dabei von den Programmen ausgegangen wird ,
an denen sich bereits die EFTA-Staaten beteiligen kön
nen .

Die Kommission hat im Namen der Europäischen
Gemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft
ein Zusatzprotokoll zum Europa-Abkommen mit der
Republik Bulgarien ausgehandelt —

Geschehen zu Brüssel am 4 . Dezember 1995 .

Im Namen des Rates Für die Kommission

Der Präsident Der Präsident

J. SOLANA J. SANTER

( 2 ) Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Zusatzprotokolls wird
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften auf Veran
lassung des Generalsekretariats des Rates veröffentlicht .(>) ABl . Nr . C 323 vom 4 . 12 . 1995 .
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ZUSATZPROTOKOLL

zum Europa-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemein
schaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Bulgarien andererseits

DIE EUROPAISCHE GEMEINSCHAFT UND DIE EUROPAISCHE ATOMGEMEINSCHAFT,
nachstehend „ Gemeinschaft " genannt,

einerseits und

DIE REPUBLIK BULGARIEN, nachstehend „ Bulgarien " genannt ,

andererseits ,

IN DER ERWÄGUNG , daß das Europa-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den
Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Bulgarien andererseits , nachstehend
„ Europa-Abkommen " genannt, am 8 . März 1993 in Brüssel unterzeichnet worden ist,

IN DER ERWÄGUNG, daß zu den in Artikel 1 des Europa-Abkommens genannten Zielen die Schaffung
eines angemessenen Rahmens für die schrittweise Integration Bulgariens in die Gemeinschaft gehört,

IN DER ERWÄGUNG, daß die Gemeinschaft und Bulgarien in Titel VI und in Titel VII des Europa
Abkommens übereingekommen sind , die wirtschaftliche und die kulturelle Zusammenarbeit zu fördern ,

IN DER ERWÄGUNG , daß der Europäische Rat auf seiner Tagung vom 21 . und 22 . Juni 1993 in
Kopenhagen die den assoziierten Ländern eingeräumte Möglichkeit begrüßt hat , sich im Rahmen der
Europa-Abkommen an Gemeinschaftsprogrammen zu beteiligen ,

IN DER ERWÄGUNG , daß nach den Schlußfolgerungen der Präsidentschaft des Europäischen Rates vom
21 . und 22 . Juni 1993 in Kopenhagen die künftige Zusammenarbeit mit den assoziierten Ländern auf das
nunmehr feststehende Ziel einer Mitgliedschaft abzustimmen ist und daß diese Zusammenarbeit zur
Förderung der Integration eine Beteiligung der assoziierten Länder an Gemeinschaftsprogrammen einschlie
ßen wird ,

HABEN BESCHLOSSEN, dieses Protokoll zu schließen , und haben zu diesem Zweck als Bevollmächtigte
ernannt :

DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT:

Francisco Javier ELORZA CAVENGT,

Botschafter,

Ständiger Vertreter des Königreichs Spanien ,

Präsident des Ausschusses der Ständigen Vertreter ,

DIE EUROPÄISCHE ATOMGEMEINSCHAFT :

Günther BURGHARDT,

Generaldirektor der Generaldirektion Außenpolitische Beziehungen der Kommission der Europäischen
Gemeinschaften ;

BULGARIEN :

Evgeni IVANOV

Außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter,

Leiter der Bulgarischen Mission bei der Europäischen Union ;

DIESE SIND nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten

WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN :
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Artikel 3

Der Finanzbeitrag Bulgariens zu den in Artikel 1 genann
ten Maßnahmen beruht auf dem Grundsatz, daß Bulga
rien die Kosten seiner Beteiligung selbst trägt.

Erforderlichenfalls kann die Gemeinschaft im Einzelfall
nach den für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen
Gemeinschaften geltenden Regeln beschließen, den Bei
trag Bulgariens zu bezuschussen .

Die Vertragsparteien können vereinbaren , daß die ein
schlägigen Bestimmungen des Titels VIII des Europa
Abkommens über die finanzielle Zusammenarbeit An
wendung finden .

Artikel 4

Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des zweiten Monats
in Kraft, der auf den Tag folgt, an dem die Vertragspar
teien einander den Abschluß der hierfür erforderlichen
Verfahren notifiziert haben .

Artikel 1

Bulgarien kann sich an Rahmenprogrammen, spezifischen
Programmen, Projekten und anderen Aktionen der
Gemeinschaft in folgenden Bereichen beteiligen :

— Forschung und technologische Entwicklung,

— Informationsdienste ,

— Umwelt ,

— allgemeine und berufliche Bildung und Jugend ,

— Sozial- und Gesundheitspolitik,

— Verbraucherschutz ,

— kleine und mittlere Unternehmen,

— Fremdenverkehr,

— Kultur ,

— audiovisueller Sektor ,

— Katastrophenschutz ,

— Handelsförderung,

— Energie,

— Verkehr und

— Bekämpfung von Drogen und Drogenabhängigkeit .

Die Vertragsparteien können vereinbaren, dieser Liste
weitere Bereiche anzufügen, wenn dies nach ihrer Auffas
sung im beiderseitigen Interesse liegt oder zur Verwirkli
chung der Ziele des Europa-Abkommens beiträgt .

Artikel 2

Unbeschadet einer bereits bestehenden Beteiligung Bulga
riens an den in Artikel 1 genannten Maßnahmen
beschließt der durch das Europa-Abkommen eingesetzte
Assoziationsrat, unter welchen Voraussetzungen und zu
welchen Bedingungen Bulgarien sich an den in Artikel 1
genannten Maßnahmen beteiligen kann .

Artikel 5

Dieses Protokoll gilt als Zusatzprotokoll zum Europa
Abkommen zwischen der Gemeinschaft und Bulgarien .
Alle allgemeinen, institutionellen und Schlußbestimmun
gen finden ab Inkrafttreten dieses Protokolls entspre
chende Anwendung.

Artikel 6

Dieses Protokoll ist in zwei Urschriften in dänischer,
deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechi
scher, italienischer, niederländischer, portugiesischer,
schwedischer , spanischer und bulgarischer Sprache abge
faßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich
ist .
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Hecho en Bruselas , el veinte de julio de mil novecientos noventa y cinco .

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende juli nitten hundrede og femoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε .

Done at Brussels on the twentieth day of July in the year one thousand nine hundred and
ninety-five .

Fait à Bruxelles , le vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze .

Fatto a Bruxelles , addì venti luglio millenovecentonovantacinque .

Gedaan te Brussel, de twintigste juli negentienhonderd vijfennegentig .

Feito em Bruxelas , em vinte de Julho de mil novecentos e noventa e cinco .

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä heinäkuuta vuonna
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi .

Utfärdat i Bryssel den tjugonde juli nittonhundranittiofem .

PÍ3roTB0HO B брюксел Ha двадесети юди деветстоті деветдесет H
neTa година .

Por la Comunidad Europea

For Det Europseiske Faellesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

ria TT]V Ευρωπαϊκή] Koiv6xr)Ta

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

Pâ Europeiska gemenskapens vägnar
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Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινοτητα Ατομικής Ενεργείας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Euroopan atomienergiayhteisön puolesta

På Europeiska atomenergigemenskapens vägnar

3a PenyÖJiHKa bT>JirapHfi
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BESCHLUSS DES RATES UND DER KOMMISSION

vom 4. Dezember 1995

über den Abschluß des Zusatzprotokolls zum Europa-Abkommen zur Gründung einer Asso
ziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der

Republik Ungarn andererseits

( 95/559/EG, Euratom )

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION BESCHLIESSEN:

Artikel 1

Das am 13 . Juli 1995 unterzeichnete Zusatzprotokoll
zum Europa-Abkommen zur Gründung einer Assoziation
zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren
Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Ungarn ande
rerseits wird im Namen der Europäischen Gemeinschaft
und der Europäischen Atomgemeinschaft genehmigt.

Der Wortlaut des Zusatzprotokolls ist diesem Beschluß
beigefügt .

Artikel 2

Der von der Gemeinschaft im Assoziationsrat jeweils
einzunehmende Standpunkt wird vom Rat auf Vorschlag
der Kommission im Einklang mit den einschlägigen
Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäi
schen Gemeinschaft und des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Atomgemeinschaft festgelegt .

Artikel 3

Der Präsident des Rates nimmt die in Artikel 4 des
Zusatzprotokolls vorgesehene Notifikation im Namen der
Europäischen Gemeinschaft vor ( 2 ). Der Präsident der
Kommission nimmt dieselbe Notifikation im Namen der
Europäischen Atomgemeinschaft vor .

und

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft , insbesondere auf Artikel 238 in Verbin
dung mit Artikel 228 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3
Unterabsatz 2 ,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Atomgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 101 Ab
satz 2,

auf Vorschlag der Kommission ,

nach Zustimmung des Europäischen Parlaments ( 1 ),

nach Zustimmung des Rates gemäß Artikel 101 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemein
schaft,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung in Kopen
hagen vom 21 . und 22 . Juni 1993 den Wunsch geäußert ,
daß die neuen Gemeinschaftsprogramme für die assoziier
ten mittel- und osteuropäischen Länder geöffnet werden
und daß dabei von den Programmen ausgegangen wird ,
an denen sich bereits d>e EFTA-Staaten beteiligen kön
nen .

Die Kommission hat im Namen der Europäischen
Gemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft
ein Zusatzprotokoll zum Europa-Abkommen mit der
Republik Ungarn ausgehandelt —

Geschehen zu Brüssel am 4 . Dezember 1995 .

Im Namen des Rates Für die Kommission

Der Präsident Der Präsident

J. SOLANA J. SANTER

( 2 ) Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Zusatzprotokolls wird
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften auf Veran
lassung des Generalsekretariats des Rates veröffentlicht .( l ) ABl . Nr. C 323 vom 4 . 12 . 1995 .
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ZUSATZPROTOKOLL

zum Europa-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemein
schaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Ungarn andererseits

DIE EUROPAISCHE GEMEINSCHAFT UND DIE EUROPÄISCHE ATOMGEMEINSCHAFT,
nachstehend „ Gemeinschaft " genannt,

einerseits und

DIE REPUBLIK UNGARN, nachstehend „ Ungarn" genannt,

andererseits ,

IN DER ERWÄGUNG, daß das Europa-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den
Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Ungarn andererseits, nachstehend
„ Europa-Abkommen" genannt , am 16 . Dezember 1991 in Brüssel unterzeichnet worden ist ,

IN DER ERWÄGUNG, daß zu den in Artikel 1 des Europa-Abkommens genannten Zielen die Schaffung
eines angemessenen Rahmens für die schrittweise Integration Ungarns in die Gemeinschaft gehört,

IN DER ERWÄGUNG, daß die Gemeinschaft und Ungarn in Titel VI und in Titel VII des Europa
Abkommens übereingekommen sind, die wirtschaftliche und die kulturelle Zusammenarbeit zu fördern ,

IN DER ERWÄGUNG, daß der Europäische Rat auf seiner Tagung vom 21 . und 22 . Juni 1993 in
Kopenhagen die den assoziierten Ländern eingeräumte Möglichkeit begrüßt hat, sich im Rahmen der
Europa-Abkommen an Gemeinschaftsprogrammen zu beteiligen ,

IN DER ERWÄGUNG, daß nach den Schlußfolgerungen der Präsidentschaft des Europäischen Rates vom
21 . und 22 . Juni 1993 in Kopenhagen die künftige Zusammenarbeit mit den assoziierten Ländern auf das
nunmehr feststehende Ziel einer Mitgliedschaft abzustimmen ist und daß diese Zusammenarbeit zur
Förderung der Integration eine Beteiligung der assoziierten Länder an Gemeinschaftsprogrammen einschlie
ßen wird,

HABEN BESCHLOSSEN , dieses Protokoll zu schließen , und haben zu diesem Zweck als Bevollmächtigte
ernannt:

DIE EUROPAISCHE GEMEINSCHAFT:

Francisco Javier ELORZA CAVENGT,

Botschafter ,

Ständiger Vertreter des Königreichs Spanien ,

Präsident des Ausschusses der Ständigen Vertreter,

DIE EUROPÄISCHE ATOMGEMEINSCHAFT:

Günther BURGHARDT,

Generaldirektor der Generaldirektion Außenpolitische Beziehungen der Kommission der Europäischen
Gemeinschaften ;

DIE REGIERUNG DER REPUBLIK UNGARN :

Endre JUHÄSZ,

Außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter,

Leiter der Ungarischen Mission bei der Europäischen Union ;

DIESE SIND nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten

WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:
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Artikel 3

Der Finanzbeitrag Ungarns zu den in Artikel 1 genannten
Maßnahmen beruht auf dem Grundsatz, daß Ungarn die
Kosten seiner Beteiligung selbst trägt.

Erforderlichenfalls kann die Gemeinschaft im Einzelfall
nach den für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen
Gemeinschaften geltenden Regeln beschließen, den Bei
trag Ungarns zu bezuschussen .

Die Vertragsparteien können vereinbaren, daß die ein
schlägigen Bestimmungen des Titels VIII des Europa
Abkommens über die finanzielle Zusammenarbeit An
wendung finden .

Artikel 4

Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des zweiten Monats
in Kraft , der auf den Tag folgt, an dem die Vertragspar
teien einander den Abschluß der hierfür erforderlichen
Verfahren notifiziert haben .

Artikel 1

Ungarn kann sich an Rahmenprogrammen, spezifischen
Programmen, Projekten und anderen Aktionen der
Gemeinschaft in folgenden Bereichen beteiligen :

— Forschung und technologische Entwicklung,

— Informationsdienste,

— Umwelt,

— allgemeine und berufliche Bildung und Jugend,

— Sozial- und Gesundheitspolitik,

— Verbraucherschutz,

— kleine und mittlere Unternehmen,

— Fremdenverkehr,

— Kultur,

— audiovisueller Sektor,

— Katastrophenschutz,

— Handelsförderung,

— Energie,

— Verkehr und

— Bekämpfung von Drogen und Drogenabhängigkeit .

Die Vertragsparteien können vereinbaren , dieser Liste
weitere Bereiche anzufügen, wenn dies nach ihrer Auffas
sung im beiderseitigen Interesse liegt oder zur Verwirkli
chung der Ziele des Europa-Abkommens beiträgt.

Artikel 2

Unbeschadet einer bereits bestehenden Beteiligung Un
garns an den in Artikel 1 genannten Maßnahmen
beschließt der durch das Europa-Abkommen eingesetzte
Assoziationsrat, unter welchen Voraussetzungen und zu
welchen Bedingungen Ungarn sich an den in Artikel 1
genannten Maßnahmen beteiligen kann .

Artikel 5

Dieses Protokoll gilt als Zusatzprotokoll zum Europa
Abkommen zwischen der Gemeinschaft und Ungarn . Alle
allgemeinen, institutionellen und Schlußbestimmungen
finden ab Inkrafttreten dieses Protokolls entsprechende
Anwendung.

Artikel 6

Dieses Protokoll ist in zwei Urschriften in dänischer,
deutscher , englischer, finnischer, französischer , griechi
scher, italienischer, niederländischer, portugiesischer,
schwedischer, spanischer und ungarischer Sprache abge
faßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich
ist .
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Hecho en Bruselas, el trece de julio de mil novecientos noventa y cinco .

Udfærdiget i Bruxelles den trettende juli nitten hundrede og femoghalvfems .

Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig .

Έγινε στις Βρυξελλες , στις δεκατρείς Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε .

Done at Brussels on the thirteenth day of July in the year one thousand nine hundred and
ninety-five .

Fait à Bruxelles , le treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze .

Fatto a Bruxelles, addì tredici luglio millenovecentonovantacinque .

Gedaan te Brussel, de dertiende juli negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em treze de Julho de mil novecentos e noventa e cinco .

Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä heinäkuuta vuonna
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi .

Utfärdat i Bryssel den trettonde juli nittonhundranittiofem .

Keszült Brüsszelben, az ezerkilencszázkilencvenötödik ev július tizenharmadik napján .

Por la Comunidad Europea

For Det Europasiske Faellesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Ha την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar
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Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινοτητα Ατομικής Ενεργείας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l 'énergie atomique

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Euroopan atomienergiayhteisön puolesta

På Europeiska atomenergigemenskapens vägnar

A Magyar Köztärsasäg korrnänya neveben

Erklärung der Regierung der Republik Ungarn

„ Bei der Durchführung der Artikel 2 und 3 dieses Protokolls soll besonders auf die zweckdien
liche Anwendung der in den Protokollen 31 und 32 des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum niedergelegten Regeln und Grundsätze geachtet werden."
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BESCHLUSS DES RATES UND DER KOMMISSION

vom 4 . Dezember 1995

über den Abschluß des Zusatzprotokolls zum Europa-Abkommen zur Gründung einer Asso
ziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der

Republik Polen andererseits

( 95/560/EG, Euratom )

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION

und

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

BESCHLIESSEN :

Artikel 1

Das am 17. Juli 1995 unterzeichnete Zusatzprotokoll
zum Europa-Abkommen zur Gründung einer Assoziation
zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren
Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Polen ande
rerseits wird im Namen der Europäischen Gemeinschaft
und der Europäischen Atomgemeinschaft genehmigt.

Der Wortlaut des Zusatzprotokolls ist diesem Beschluß
beigefügt .

Artikel 2

Der von der Gemeinschaft im Assoziationsrat jeweils
einzunehmende Standpunkt wird vom Rat auf Vorschlag
der Kommission im Einklang mit den einschlägigen
Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäi
schen Gemeinschaft und des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Atomgemeinschaft festgelegt .

Artikel 3

Der Präsident des Rates nimmt die in Artikel 4 des
Zusatzprotokolls vorgesehene Notifikation im Namen der
Europäischen Gemeinschaft vor ( 2 ). Der Präsident der
Kommission nimmt dieselbe Notifikation im Namen der
Europäischen Atomgemeinschaft vor .

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft , insbesondere auf Artikel 238 in Verbin
dung mit Artikel 228 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3
Unterabsatz 2 ,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Atomgemeinschaft , insbesondere auf Artikel 101 Ab
satz 2 ,

auf Vorschlag der Kommission ,

nach Zustimmung des Europäischen Parlaments ('),

nach Zustimmung des Rates gemäß Artikel 101 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemein
schaft,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung in Kopen
hagen vom 21 . und 22 . Juni 1993 den Wunsch geäußert,
daß die neuen Gemeinschaftsprogramme für die assoziier
ten mittel- und osteuropäischen Länder geöffnet werden
und daß dabei von den Programmen ausgegangen wird ,
an denen sich bereits die EFTA-Staaten beteiligen kön
nen.

Die Kommission hat im Namen der Europäischen
Gemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft
ein Zusatzprotokoll zum Europa-Abkommen mit der
Republik Polen ausgehandelt —

Geschehen zu Brüssel am 4 . Dezember 1995 .

Im Namen des Rates Für die Kommission

Der Präsident Der Präsident

J. SOLANA J. SANTER

( 2 ) Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Zusatzprotokolls wird
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften auf Veran
lassung des Generalsekrerariats des Rates veröffentlicht .(') ABI . Nr . C 323 vom 4 . 12 . 1995 .
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ZUSATZPROTOKOLL

zum Europa-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemein
schaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Polen andererseits

DIE EUROPAISCHE GEMEINSCHAFT UND DIE EUROPAISCHE ATOMGEMEINSCHAFT,
nachstehend „ Gemeinschaft" genannt,

einerseits und

DIE REPUBLIK POLEN, nachstehend „Polen " genannt,

andererseits,

IN DER ERWÄGUNG, daß das Europa-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den
Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Polen andererseits , nachstehend
„ Europa-Abkommen " genannt, am 16 . Dezember 1991 in Brüssel unterzeichnet worden ist,

IN DER ERWÄGUNG, daß zu den in Artikel 1 des Europa-Abkommens genannten Zielen die Schaffung
eines angemessenen Rahmens für die schrittweise Integration Polens in die Gemeinschaft gehört,

IN DER ERWÄGUNG, daß die Gemeinschaft und Polen in Titel VI und in Titel VII des Europa
Abkommens übereingekommen sind , die wirtschaftliche und die kulturelle Zusammenarbeit zu fördern ,

IN DER ERWÄGUNG , daß der Europäische Rat auf seiner Tagung vom 21 . und 22 . Juni 1993 in
Kopenhagen die den assoziierten Ländern eingeräumte Möglichkeit begrüßt hat , sich im Rahmen der
Europa-Abkommen an Gemeinschaftsprogrammen zu beteiligen ,

IN DER ERWÄGUNG , daß nach den Schlußfolgerungen der Präsidentschaft des Europäischen Rates vom
21 . und 22 . Juni 1993 in Kopenhagen die künftige Zusammenarbeit mit den assoziierten Ländern auf das
nunmehr feststehende Ziel einer Mitgliedschaft abzustimmen ist und daß diese Zusammenarbeit zur
Förderung der Integration eine Beteiligung der assoziierten Länder an Gemeinschaftsprogrammen einschlie
ßen wird ,

HABEN BESCHLOSSEN, dieses Protokoll zu schließen , und haben zu diesem Zweck als Bevollmächtigte
ernannt :

DIE EUROPAISCHE GEMEINSCHAFT:

Francisco Javier ELORZA CAVENGT,

Botschafter,

Ständiger Vertreter des Königreichs Spanien ,

Präsident des Ausschusses der Ständigen Vertreter ,

DIE EUROPÄISCHE ATOMGEMEINSCHAFT:

Günther BURGHARDT,

Generaldirektor der Generaldirektion Außenpolitische Beziehungen der Kommission der Europäischen
Gemeinschaften ;

POLEN:

Jacek SARYUSZ-WOLSKI,

Unterstaatssektretär in der polnischen Regierung und Bevollmächtigter für europäische Integration ;

DIESE SIND nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten

WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN :
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Artikel 3

Der Finanzbeitrag Polens zu den in Artikel 1 genannten
Maßnahmen beruht auf dem Grundsatz , daß Polen die
Kosten seiner Beteiligung selbst trägt .

Erforderlichenfalls kann die Gemeinschaft im Einzelfall
nach den für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen
Gemeinschaften geltenden Regeln beschließen, den Bei
trag Polens zu bezuschussen .

Die Vertragsparteien können vereinbaren , daß die ein
schlägigen Bestimmungen des Titels VIII des Europa
Abkommens über die finanzielle Zusammenarbeit An
wendung finden .

Artikel 4

Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des zweiten Monats
in Kraft, der auf den Tag folgt, an dem die Vertragspar
teien einander den Abschluß der hierfür erforderlichen
Verfahren notifiziert haben .

Artikel 1

Polen kann sich an Rahmenprogrammen, spezifischen
Programmen, Projekten und anderen Aktionen der
Gemeinschaft in folgenden Bereichen beteiligen :

— Forschung und technologische Entwicklung,

— Informationsdienste ,

— Umwelt ,

— allgemeine und berufliche Bildung und Jugend ,

— Sozial- und Gesundheitspolitik,

— Verbraucherschutz,

— kleine und mittlere Unternehmen,

— Fremdenverkehr,

— Kultur,

— audiovisueller Sektor ,

— Katastrophenschutz,

— Handelsförderung,

— Energie,

— Verkehr und

— Bekämpfung von Drogen und Drogenabhängigkeit .

Die Vertragsparteien können vereinbaren, dieser Liste
weitere Bereiche anzufügen, wenn dies nach ihrer Auffas
sung im beiderseitigen Interesse liegt oder zur Verwirkli
chung der Ziele des Europa-Abkommens beiträgt .

Artikel 2

Unbeschadet einer bereits bestehenden Beteiligung Polens
an den in Artikel 1 genannten Maßnahmen beschließt der
durch das Europa-Abkommen eingesetzte Assoziationsrat,
unter welchen Voraussetzungen und zu welchen Bedin
gungen Polen sich an den in Artikel 1 genannten Maß
nahmen beteiligen kann .

Artikel 5

Dieses Protokoll gilt als Zusatzprotokoll zum Europa
Abkommen zwischen der Gemeinschaft und Polen . Alle
allgemeinen , institutionellen und Schlußbestimmungen
finden ab Inkrafttreten dieses Protokolls entsprechende
Anwendung .

Artikel 6

Dieses Protokoll ist in zwei Urschriften in dänischer ,
deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechi
scher, italienischer, niederländischer, portugiesischer ,
schwedischer , spanischer und polnischer Sprache abge
faßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich
ist .
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Hecho en Bruselas , el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco .

Udfaerdiget i Bruxelles den syttende juli nitten hundrede og femoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig.

'Evive στις Βρυξέλλες, στις δεκαεπτά Ιουλίου ενιακόσια ενενήντα πέντε .

Done at Brüssels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and
ninety-five .

Fait à Bruxelles , le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze .

Fatto a Bruxelles , addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque .

Gedaan te Brüssel , de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig .

Feito em Bruxelas , em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco .

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi .

Utfärdat i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem .

Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego lipca roku tysiąc dziewięcset dziewięcdziesiątego
piątego .

Por la Comunidad Europea

For Det Europasiske Fsellesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

ria την Ευρωπαϊκή] Koiv6xt]Ta

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

Pâ Europeiska gemenskapens vägnar
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Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινοτητα Ατομικής Ενεργείας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Euroopan atomienergiayhteisön puolesta

På Europeiska atomenergigemenskapens vägnar

Za Rzeczpospolit^ Polsk^
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BESCHLUSS DES RATES UND DER KOMMISSION

vom 4. Dezember 1995

über den Abschluß des Zusatzprotokolls zum Europa-Abkommen zur Gründung einer Asso
ziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und

Rumänien andererseits

( 95/56 1 /EG, Euratom )

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION BESCHL1ESSEN:

und

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

Artikel 1

Das am 30 . Juni 1995 unterzeichnete Zusatzprotokoll
zum Europa-Abkommen zur Gründung einer Assoziation
zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren
Mitgliedstaaten einerseits und Rumänien andererseits
wird im Namen der Europäischen Gemeinschaft und der
Europäischen Atomgemeinschaft genehmigt.

Der Wortlaut des Zusatzprotokolls ist diesem Beschluß
beigefügt .

Artikel 2

Der von der Gemeinschaft im Assoziationsrat jeweils
einzunehmende Standpunkt wird vom Rat auf Vorschlag
der Kommission im Einklang mit den einschlägigen
Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäi
schen Gemeinschaft und des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Atomgemeinschaft festgelegt .

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 238 in Verbin
dung mit Artikel 228 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3
Unterabsatz 2 ,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Atomgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 101 Ab
satz 2 ,

auf Vorschlag der Kommission ,

nach Zustimmung des Europäischen Parlaments ('),

nach Zustimmung des Rates gemäß Artikel 101 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemein
schaft ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung in Kopen
hagen vom 21 . und 22 . Juni 1993 den Wunsch geäußert,
daß die neuen Gemeinschaftsprogramme für die assoziier
ten mittel- und osteuropäischen Länder geöffnet werden
und daß dabei von den Programmen ausgegangen wird ,
an denen sich bereits die EFTA-Staaten beteiligen kön
nen .

Artikel 3

Der Präsident des Rates nimmt die in Artikel 4 des
Zusatzprotokolls vorgesehene Notifikation im Namen der
Europäischen Gemeinschaft vor ( 2 ). Der Präsident der
Kommission nimmt dieselbe Notifikation im Namen der
Europäischen Atomgemeinschaft vor .

Geschehen zu Brüssel am 4 . Dezember 1995 .

Die Kommission hat im Namen der Europäischen
Gemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft
ein Zusatzprotokoll zum Europa-Abkommen mit Rumä
nien ausgehandelt —

Im Namen des Rates

Der Präsident

I. SOLANA

Für die Kommission

Der Präsident

J. SANTER

( 2 ) Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Zusatzprotokolls wird
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften auf Veran
lassung des Generalsekretariats des Rates veröffentlicht .(') ABl . Nr. C 323 vom 4 . 12 . 1995 .
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ZUSATZPROTOKOLL

zum Europa-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemein
schaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Rumänien andererseits

DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT UND DIE EUROPÄISCHE ATOMGEMEINSCHAFT,
nachstehend „ Gemeinschaft " genannt,

einerseits und

RUMÄNIEN

andererseits ,

IN DER ERWÄGUNG, daß das Europa-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den
Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Rumänien andererseits, nachstehend
„ Europa-Abkommen " genannt, am 1 . Februar 1993 in Brüssel unterzeichnet worden ist ,

IN DER ERWÄGUNG, daß zu den in Artikel 1 des Europa-Abkommens genannten Zielen die Schaffung
eines angemessenen Rahmens für die schrittweise Integration Rumäniens in die Gemeinschaft gehört,

IN DER ERWÄGUNG , daß die Gemeinschaft und Rumänien in Titel VI und in Titel VII des Europa
Abkommens übereingekommen sind, die wirtschaftliche und die kulturelle Zusammenarbeit zu fördern ,

IN DER ERWÄGUNG , daß der Europäische Rat auf seiner Tagung vom 21 . und 22 . Juni 1993 in
Kopenhagen die den assoziierten Ländern eingeräumte Möglichkeit begrüßt hat, sich im Rahmen der
Europa-Abkommen an Gemeinschaftsprogrammen zu beteiligen,

IN DER ERWÄGUNG, daß nach den Schlußfolgerungen der Präsidentschaft des Europäischen Rates vom
21 . und 22 . Juni 1993 in Kopenhagen die künftige Zusammenarbeit mit den assoziierten Ländern auf das
nunmehr feststehende Ziel einer Mitgliedschaft abzustimmen ist und daß diese Zusammenarbeit zur
Förderung der Integration eine Beteiligung der assoziierten Länder an Gemeinschaftsprogrammen einschlie
ßen wird —

HABEN BESCHLOSSEN , dieses Protokoll zu schließen , und haben zu diesem Zweck als Bevollmächtigte
ernannt :

DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT:

Pierre de BOISSIEU ,

Botschafter ,

Ständiger Vertreter der Französischen Republik,

Präsident des Ausschusses der Ständigen Vertreter ,

DIE EUROPÄISCHE ATOMGEMEINSCHAFT:

Günther BURGHARDT,

Generaldirektor der Generaldirektion Außenpolitische Beziehungen der Kommission der Europäischen
Gemeinschaften ;

RUMÄNIEN :

Constantin ENE,

Außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter ,

Leiter der Rumänischen Mission bei der Europäischen Union;

DIESE SIND nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten

WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:
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Artikel 3

Der Finanzbeitrag Rumäniens zu den in Artikel 1 genann
ten Maßnahmen beruht auf dem Grundsatz, daß Rumä
nien die Kosten seiner Beteiligung selbst trägt .

Erforderlichenfalls kann die Gemeinschaft im Einzelfall
nach den für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen
Gemeinschaften geltenden Regeln beschließen, den Bei
trag Rumäniens zu bezuschussen .

Die Vertragsparteien können vereinbaren, daß die ein
schlägigen Bestimmungen des Titels VIII des Europa
Abkommens über die finanzielle Zusammenarbeit An
wendung finden .

Artikel 4

Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des zweiten Monats
in Kraft , der auf den Tag folgt, an dem die Vertragspar
teien einander den Abschluß der hierfür erforderlichen
Verfahren notifiziert haben .

Artikel 1

Rumänien kann sich an Rahmenprogrammen, spezifi
schen Programmen, Projekten und anderen Aktionen der
Gemeinschaft in folgenden Bereichen beteiligen :

— Forschung und technologische Entwicklung,

— Informationsdienste,

— Umwelt,

— allgemeine und berufliche Bildung und Jugend,

— Sozial- und Gesundheitspolitik,

— Verbraucherschutz,

— kleine und mittlere Unternehmen,

— Fremdenverkehr,

— Kultur,

— audiovisueller Sektor,

— Katastrophenschutz,

— Handelsförderung,

— Energie,

— Verkehr und

— Bekämpfung von Drogen und Drogenabhängigkeit .

Die Vertragsparteien können vereinbaren, dieser Liste
weitere Bereiche anzufügen, wenn dies nach ihrer Auffas
sung im beiderseitigen Interesse liegt oder zur Verwirkli
chung der Ziele des Europa-Abkommens beiträgt .

Artikel 2

Unbeschadet einer bereits bestehenden Beteiligung Rumä
niens an den in Artikel 1 genannten Maßnahmen
beschließt der durch das Europa-Abkommen eingesetzte
Assoziationsrat, unter welchen Voraussetzungen und zu
welchen Bedingungen Rumänien sich an den in Artikel 1
genannten Maßnahmen beteiligen kann.

Artikel 5

Dieses Protokoll gilt als Zusatzprotokoll zum Europa
Abkommen zwischen der Gemeinschaft und Rumänien .
Alle allgemeinen, institutionellen und Schlußbestimmun
gen finden ab Inkrafttreten dieses Protokolls entspre
chende Anwendung.

Artikel 6

Dieses Protokoll ist in zwei Urschriften in dänischer,
deutscher , englischer , finnischer , französischer , griechi
scher, italienischer, niederländischer, portugiesischer,
schwedischer, spanischer und rumänischer Sprache abge
faßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich
ist.
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Hecho en Bruselas , el treinta de junio de mil novecientos noventa y cinco .

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte juni nitten hundrede og femoghalvfems .

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten Juni neunzehnhundertfünfundneunzig .

Έγινε στις Βρυξελλες , στις τριαντα Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε .

Done at Brussels on the thirtieth day of June in the year one thousand nine hundred and
ninety-five .

Fait à Bruxelles, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze .

Fatto a Bruxelles, addì trenta giugno millenovecentonovantacinque .

Gedaan te Brussel, de dertigste juni negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em trinta de Junho de mil novecentos e noventa e cinco .

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi .

Utfärdat i Bryssel den trettionde juni nittonhundranittiofem.

Fäcut la Bruxelles la treizeci iunie una mie nouä sute nouäzeci si cinci .

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar
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Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενεργείας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Euroopan atomienergiayhteisön puolesta

På Europeiska atomenergigemenskapens vägnar

Pentru Guvernul Romaniei
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BESCHLUSS DES RATES UND DER KOMMISSION

vom 4 . Dezember 1995

über den Abschluß des Zusatzprotokolls zum Europa-Abkommen zur Gründung einer Asso
ziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der

Tschechischen Republik andererseits

( 95/562/EG, Euratom )

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION

und

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

BESCHLÜSSEN :

Artikel 1

Das am 24 . August 1995 unterzeichnete Zusatzprotokoll
zum Europa-Abkommen zur Gründung einer Assoziation
zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren
Mitgliedstaaten einerseits und der Tschechischen Repu
blik andererseits wird im Namen der Europäischen
Gemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft
genehmigt .

Der Wortlaut des Zusatzprotokolls ist diesem Beschluß
beigefügt .

Artikel 2

Der von der Gemeinschaft im Assoziationsrat jeweils
einzunehmende Standpunkt wird vom Rat auf Vorschlag
der Kommission im Einklang mit den einschlägigen
Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäi
schen Gemeinschaft und des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Atomgemeinschaft festgelegt .

Artikel 3

Der Präsident des Rates nimmt die in Artikel 4 des
Zusatzprotokolls vorgesehene Notifikation im Namen der
Europäischen Gemeinschaft vor ( 2 ). Der Präsident der
Kommission nimmt dieselbe Notifikation im Namen der
Europäischen Atomgemeinschaft vor .

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 238 in Verbin
dung mit Artikel 228 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3
Unterabsatz 2 ,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Atomgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 101 Ab
satz 2 ,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Zustimmung des Europäischen Parlaments ('),

nach Zustimmung des Rates gemäß Artikel 101 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemein
schaft,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung in Kopen
hagen vom 21 . und 22 . Juni 1993 den Wunsch geäußert ,
daß die neuen Gemeinschaftsprogramme für die assoziier
ten mittel - und osteuropäischen Länder geöffnet werden
und daß dabei von den Programmen ausgegangen wird ,
an denen sich bereits die EFTA-Staaten beteiligen kön
nen .

Die Kommission hat im Namen der Europäischen
Gemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft
ein Zusatzprotokoll zum Europa-Abkommen mit der
Tschechischen Republik ausgehandelt —

Geschehen zu Brüssel am 4 . Dezember 1995 .

Im Namen des Rates Für die Kommission

Der Präsident Der Präsident

]. SOLANA I. SANTER

( 2 ) Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Zusatzprotokolls wird
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften auf Veran
lassung des Generalsekretariats des Rates veröffentlicht .(') ABl . Nr. C 323 vom 4 . 12 . 1995 .
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ZUSATZPROTOKOLL

zum Europa-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemein
schaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Tschechischen Republik andererseits

DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT UND DIE EUROPÄISCHE ATOMGEMEINSCHAFT,
nachstehend „ Gemeinschaft " genannt ,

einerseits und

DIE TSCHECHISCHE REPUBLIK

andererseits,

IN DER ERWÄGUNG, daß das Europa-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den
Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Tschechischen Republik anderer
seits , nachstehend „ Europa-Abkommen " genannt, am 4 . Oktober 1993 in Luxemburg unterzeichnet worden
ist ,

IN DER ERWÄGUNG, daß zu den in Artikel 1 des Europa-Abkommens genannten Zielen die Schaffung
eines angemessenen Rahmens für die schrittweise Integration der Tschechischen Republik in die Gemein
schaft gehört,

IN DER ERWÄGUNG , daß die Gemeinschaft und die Tschechische Republik in Titel VI und in Titel VII
des Europa-Abkommens übereingekommen sind , die wirtschaftliche und die kulturelle Zusammenarbeit zu
fördern ,

IN DER ERWÄGUNG , daß der Europäische Rat auf seiner Tagung vom 21 . und 22 . Juni 1993 in
Kopenhagen die den assoziierten Ländern eingeräumte Möglichkeit begrüßt hat , sich im Rahmen der
Europa-Abkommen an Gemeinschaftsprogrammen zu beteiligen ,

IN DER ERWÄGUNG , daß nach den Schlußfolgerungen der Präsidentschaft des Europäischen Rates vom
21 . und 22 . Juni 1993 in Kopenhagen die künftige Zusammenarbeit mit den assoziierten Ländern auf das
nunmehr feststehende Ziel einer Mitgliedschaft abzustimmen ist und daß diese Zusammenarbeit zur
Förderung der Integration eine Beteiligung der assoziierten Länder an Gemeinschaftsprogrammen einschlie
ßen wird ,

HABEN BESCHLOSSEN, dieses Protokoll zu schließen , und haben zu diesem Zweck als Bevollmächtigte
ernannt :

DIE EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT:

Francisco Javier ELORZA CAVENGT,

Botschafter,

Ständiger Vertreter des Königreichs Spanien ,

Präsident des Ausschusses der Ständigen Vertreter ,

DIE EUROPÄISCHE ATOMGEMEINSCHAFT :

Günther BURGHARDT,

Generaldirektor der Generaldirektion Außenpolitische Beziehungen der Kommission der Europäischen
Gemeinschaften ;

DIE TSCHECHISCHE REPUBLIK :

Joseph KREUTER ,

Außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter,

Leiter der Mission der Tschechischen Republik bei der Europäischen Union ;

DIESE SIND nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten

WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN :



Nr. L 317/46 DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 30 . 12 . 95

Artikel 3

Der Finanzbeitrag der Tschechischen Republik zu den in
Artikel 1 genannten Maßnahmen beruht auf dem Grund
satz, daß die Tschechische Republik die Kosten seiner
Beteiligung selbst trägt.

Erforderlichenfalls kann die Gemeinschaft im Einzelfall
nach den für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen
Gemeinschaften geltenden Regeln beschließen , den Bei
trag der Tschechischen Republik zu bezuschussen .

Die Vertragsparteien können vereinbaren , daß die ein
schlägigen Bestimmungen des Titels VIII des Europa
Abkommens über die finanzielle Zusammenarbeit An
wendung finden .

Artikel 4

Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des zweiten Monats
in Kraft, der auf den Tag folgt, an dem die Vertragspar
teien einander den Abschluß der hierfür erforderlichen
Verfahren notifiziert haben .

Artikel 1

Die Tschechische Republik kann sich an Rahmenpro
grammen, spezifischen Programmen, Projekten und ande
ren Aktionen der Gemeinschaft in folgenden Bereichen
beteiligen :

— Forschung und technologische Entwicklung,

— Informationsdienste,

— Umwelt,

— allgemeine und berufliche Bildung und Jugend ,

— Sozial - und Gesundheitspolitik,

— Verbraucherschutz ,

— kleine und mittlere Unternehmen,

— Fremdenverkehr,

— Kultur ,

— audiovisueller Sektor ,

— Katastrophenschutz ,

— Handelsförderung,

— Energie ,

— Verkehr und

— Bekämpfung von Drogen und Drogenabhängigkeit .

Die Vertragsparteien können vereinbaren, dieser Liste
weitere Bereiche anzufügen, wenn dies nach ihrer Auffas
sung im beiderseitigen Interesse liegt oder zur Verwirkli
chung der Ziele des Europa-Abkommens beiträgt .

Artikel 2

Unbeschadet einer bereits bestehenden Beteiligung der
Tschechischen Republik an den in Artikel 1 genannten
Maßnahmen beschließt der durch das Europa-Abkommen
eingesetzte Assoziationsrat, unter welchen Voraussetzun
gen und zu welchen Bedingungen die Tschechische Repu
blik sich an den in Artikel 1 genannten Maßnahmen
beteiligen kann.

Artikel 5

Dieses Protokoll gilt als Zusatzprotokoll zum Europa
Abkommen zwischen der Gemeinschaft und der Tsche
chischen Republik . Alle allgemeinen, institutionellen und
Schlußbestimmungen finden ab Inkrafttreten dieses Proto
kolls entsprechende Anwendung.

Artikel 6

Dieses Protokoll ist in zwei Urschriften in dänischer ,
deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechi
scher, italienischer, niederländischer, portugiesischer ,
schwedischer , spanischer und tschechischer Sprache abge
faßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich
ist .
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Hecho en Bruselas , el veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende august nitten hundrede og femoghalvfems .

Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten August neunzehnhundertfünfundneunzig .

Έγινε στις Βρυξελλες , στις εικοσιτέσσερις Αυγούστου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε .

Done at Brussels on the twenty-fourth day of August in the year one thousand nine hundred
and ninety-five .

Fait à Bruxelles , le vingt-quatre août mil neuf cent quatre-vingt-quinze .

Fatto a Bruxelles , addì ventiquattro agosto millenovecentonovantacinque .

Gedaan te Brussel , de vierentwintigste augustus negentienhonderd vijfennegentig .

Feito em Bruxelas , em vinte e quatro de Agosto de mil novecentos e noventa e cinco .

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä elokuuta vuonna
tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi .

Utfärdat i Bryssel den tjugofjärde augusti nittonhundranittiofem .

Podepsáno v Bruselu dne dvacátého ctvrtého spnra roku tisíc devetset devadesát pet .

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar
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Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινοχηχα Ατομικής Ενεργείας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Euroopan atomienergiayhteisön puolesta

På Europeiska atomenergigemenskapens vägnar

Za Ceskou republiku
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